
Vorlagefrage 

Ist Art. 10 der Richtlinie 2003/87/EG ( 1 ) des Europäischen Par
laments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates dahin auszulegen, dass er der Anwendung nationaler ge
setzgeberischer Maßnahmen wie der im vorliegenden Verfahren 
untersuchten entgegensteht, die bezwecken und bewirken, dass 
die Vergütung für die Stromerzeugung um den Betrag herab
gesetzt wird, der dem Wert der für den entsprechenden Zeit
raum kostenlos zugeteilten Treibhausgasemissionszertifikate ent
spricht? 

( 1 ) ABl. L 275, S. 32. 

Rechtsmittel, eingelegt am 15. November 2011 von 
ClientEarth gegen den Beschluss des Gerichts (Sechste 
Kammer) vom 6. September 2011 in der Rechtssache 
T-452/10, ClientEarth, unterstützt durch Königreich 
Dänemark, Republik Finnland und Königreich Schweden/ 

Rat der Europäischen Union 

(Rechtssache C-573/11 P) 

(2012/C 39/15) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: ClientEarth (Prozessbevollmächtigter: Rechts
anwalte P. Kirch) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Königreich Dänemark, Republik Finn
land, Königreich Schweden, Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— den Beschluss des Gerichts vom 6. September 2011 in der 
Rechtssache T-452/10 aufzuheben, 

— dem Rat der Europäischen Union die Kosten aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Die Rechtsmittelführerin trägt vor, das Gericht habe die Begriffe 
„Unabhängigkeit“ und „Dritter“ im Zusammenhang mit der An
wendung von Art. 19 Abs. 1, 3 und 4 der Satzung des Ge
richtshofs und von Art. 43 § 1 der Verfahrensordnung rechts
fehlerhaft ausgelegt. 

Klage, eingereicht am 18. November 2011 — Europäische 
Kommission/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-576/11) 

(2012/C 39/16) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: O. 
Beynet und B. Simon) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch 
gegen seine Verpflichtungen aus Art. 260 Abs. 1 AEUV 
verstoßen hat, dass es nicht alle Maßnahmen getroffen hat, 
die zur Durchführung des Urteils des Gerichtshofs vom 23. 
November 2006 in der Rechtssache C-452/05 erforderlich 
sind; 

— dem Großherzogtum Luxemburg aufzugeben, an die Kom
mission das vorgeschlagene Zwangsgeld in Höhe von 
11 340 Euro für jeden Tag, um den sich die Durchführung 
des Urteils vom 23. November 2006 in der Rechtssache 
C-452/05 verzögert, ab dem Tag der Verkündung des Urteils 
in der vorliegenden Rechtssache bis zur Durchführung des 
Urteils in der Rechtssache C-452/05 zu zahlen; 

— dem Großherzogtum Luxemburg aufzugeben, an die Kom
mission den täglichen Pauschalbetrag in Höhe von 1 248 
Euro ab dem Tag der Verkündung des Urteils vom 23. 
November 2006 in der Rechtssache C-452/05 bis zum 
Tag der Verkündung des Urteils in der vorliegenden Rechts
sache oder bis zur Durchführung des Urteils in der Rechts
sache C-452/05, falls diese vorher erfolgt, zu zahlen; 

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Begründung ihrer Klage macht die Kommission geltend, 
dass, wie aus der Prüfung der von den luxemburgischen Behör
den übermittelten Informationen hervorgehe, Luxemburg das 
Urteil des Gerichtshofs bis zum heutigen Tag nicht vollständig 
durchgeführt habe, und das knapp fünf Jahre nach dessen Ver
kündung. Luxemburg sei nämlich weder Art. 5 Abs. 4 noch Art. 
5 Abs. 2 nachgekommen. Sechs Kläranlagen, die Gemeinden 
mit mehr als 10 000 Einwohnerwerten in Luxemburg abdeck
ten, entsprächen nämlich immer noch nicht den Anforderungen 
der Richtlinie 91/271/EWG ( 1 ). 

( 1 ) Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (ABl. L 135, S. 40).
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